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Haushaltspolitische Spiele  
zu Lasten der Versicherten
Sollten die Pläne des Bundesfinanzministers zur Kürzung des Bundes-
zuschusses zur Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Realität wer-
den, werden den Krankenkassen und damit den Versicherten in drei 
Jahren 8,5 Milliarden Euro entzogen.

h
aushaltspolitisch motivierte 
Eingriffe des Bundesfinanzmi-
nisters in die Sozialkassen sind 
in Deutschland schon fast zur 

Regel geworden. Sobald sich nur ein klei-
ner Überschuss an Versichertengeldern 
ansammelt, mutieren insbesondere die 
Renten- und Krankenkassen umgehend 
zu finanzpolitischen Verschiebebahnhö-
fen. Diesmal ist es wieder einmal die Ge-
setzliche Krankenversicherung, die zur 
Ader gelassen werden soll.

Bereits 2013 ging der Bundeszuschuss 
von 14 auf 11,5 Milliarden Euro zurück. In 
diesem Jahr soll er weiter auf 10,5 Milliar-
den sinken und sich nächstes Jahr auf 11,5 
Milliarden Euro belaufen. Mit dem angeb-
lichen Ziel der Haushaltssanierung ent-
zieht die Bundesregierung der GKV damit 
8,5 Milliarden Euro in drei Jahren und er-
höht auf diese Weise den Druck auf der Ein-
nahmeseite der gesetzlichen Krankenkas-
sen um fast 0,8 Beitragssatzpunkte.

Steigende Zusatzbeiträge programmiert

Diesen Druck werden ab 2015 die Versi-
cherten zu spüren bekommen. Denn ab 

kommenden Jahr gilt die neue Finanzar-
chitektur in der GKV, wonach der paritä-
tisch finanzierte allgemeine Beitragssatz in 
Höhe von 14,6 Prozentpunkte festgeschrie-
ben und der derzeit allein von den Arbeit-
nehmern bezahlte Sonderbeitrag in Höhe 
von 0,9 Prozentpunkte in einen kassenin-
dividuellen Zusatzbeitrag umgewandelt 
wird. Alle künftigen Ausgabensteigerun-
gen werden dann über den Zusatzbeitrag 
finanziert werden müssen. Die Kürzung des 
Bundeszuschusses um 2,5 Milliarden Euro 
im Jahre 2015 bedeutet, dass der GKV-Bei-
tragszahler rund 0,23 Prozentpunkte zu-
sätzlich aufbringen muss.

Finanzreserven schmelzen dahin

Der Hinweis auf die hohen Finanzreser-
ven in der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung ist trügerisch. Die Kürzungen 
des Bundeszuschusses konnten bis-
lang nur notdürftig aus diesen Reser-
ven kompensiert werden. Doch damit ist 
es bald zu Ende. 2013 haben die gesetzli-
chen Krankenkassen knapp 10 Milliarden 
Euro mehr ausgegeben als im Vorjahr. 
Hält dieses Tempo an, sind die gesamten 
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Bereits zum fünften Mal loben die Er-
satzkassen einen vdek-Zukunftspreis 
aus. Unter dem Motto „Was ist eigent-
lich gesund? – Projekte zur Gesund-
heitsbildung von Kindern und Jugend-
lichen“ werden innovative Projekte 
und Best Practice-Beispiele zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention 
aus Kindertagesstätten, Schulen und 
Kommunen sowie dem Bereich medi-
zinische Versorgung gesucht.
Der vdek-Zukunftspreis 2014 stellt 
folgende Fragen in den Vordergrund: 
Wie können Kinder und Jugendliche 
frühzeitig für Bewegung und eine 
gesunde Ernährung motiviert wer-
den? Welche innovativen Ideen gibt 
es, Kindern und Jugendlichen Freu-
de an einem gesunden Lebensstil zu 
vermitteln? Wie kann Gesundheits-
förderung in die Versorgung von Er-
krankungen eingebunden werden?
Das gesamte Preisgeld beträgt 
20.000 Euro. Die Bewerbungsfrist 
läuft bis zum 5. Mai 2014.
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gedeckt! Allein 2011 gaben die gesetzli-
chen Krankenkassen nach Angaben des 
GKV-Spitzenverbandes ca. 33,9 Milliarden 
Euro für versicherungsfremde Leistungen 

aus. Der Bundeszuschuss betrug aber le-
diglich 11,5 Milliarden Euro.

Statt den Bundeszuschuss weiter 
auszubauen und damit die gesamtgesell-
schaftlichen Aufgaben wie die kinder- 
und familienfördernden Leistungen der 
gesetzlichen Krankenkassen sachgerecht 
über Steuermittel zu finanzieren, greift 
die Bundesregierung auf die GKV-Finanz-
reserven zurück, um den Haushalt zu sa-
nieren. Wie drastisch dieser Eingriff ist, 
zeigen die Zahlen: Die Kürzung des Bun-
deszuschusses um 3,5 Milliarden Euro in 
diesem Jahr macht 11,5 Prozent der GKV-
Finanzreserven aus. Das ist das Geld der 
Versicherten und keine Spielmasse für 
die Haushaltspolitiker.  

Finanzreserven – das sind rund 16,7 Mil-
liarden Euro bei den Krankenkassen und 
fast 13,6 Milliarden Euro beim Gesund-
heitsfonds – in drei Jahren aufgezehrt.

Dabei wird geflissentlich verschwie-
gen, dass die Krankenkassen zur Bildung 
von Finanzreserven per Gesetz sogar 
ausdrücklich verpflichtet sind. Sie sol-
len über Betriebsmittel in Höhe von 1,5 
Monatsausgaben verfügen und Rückla-
gen in Höhe von ein Viertel bis maximal 
eine Monatsausgabe bilden. Die derzeit 
gesetzlich zulässige, theoretische Maxi-
malgröße an Betriebsmitteln und Rückla-
gen in Höhe von 40 Milliarden Euro ist bei 
weitem noch nicht ausgeschöpft.

Steuerzuschuss reicht ohnehin nicht aus

Der Sinn und Zweck des Steuerzuschusses 
zur GKV ist die Finanzierung versicherten-
fremder Leistungen. Das sind unter ande-
rem die beitragsfreie Mitversicherung von 
Kindern und Ehepartnern, Mutterschafts-
geld sowie Krankengeld bei Erkrankung 
von Kindern. Seit seiner Einführung im 
Jahre 2004 wurden die ständig steigenden 
Kosten in diesem Segment jedoch nicht 
annähernd durch den Bundeszuschuss 

KüRZunGEn dES GKV-BundESZuSchuSSES  2012-2015 (Mrd. euro)

In den zwölf Jahren seines Beste-
hens – unter Einbeziehung der be-
reits geplanten Korrektur im Jahre 
2015 – wurde der Bundeszuschuss 
zur Gesetzlichen Krankenversiche-
rung fünfmal gekürzt! Unter zu-
verlässigen finanziellen Rahmen-
bedingungen versteht man sicher 
etwas anderes. Was nützen den 
Krankenkassen und ihren Versi-
cherten alle Sonntagsreden der Ge-
sundheitspolitiker über die nach-
haltige GKV-Finanzierung, wenn die 
Haushaltspolitiker nach Kassenla-
ge entscheiden, ob und in welchem 
Umfang der gesetzlich verbriefte 
Steuerzuschuss an die Krankenkas-
sen fließt.
Die GKV-Finanzen sind an den Fak-
tor Arbeit gebunden. Daher sind 
die Einnahmen der Krankenkassen 
stark konjunkturabhängig. Das er-
schwert eine mittelfristige Finanz-
planung – insbesondere in Phasen 
des ökonomischen Abschwungs. 
Doch nicht weniger störend sind die 
willkürlichen Kürzungen der fest 
versprochenen Steuerzuschüsse in 
Zeiten des Aufschwungs.
Die Sanierung der Staatsfinanzen 
ist ohne Zweifel ein wichtiges Ziel 
Verständnis dafür gibt es auch bei 
den GKV-Beitragszahlern. Doch sie 
fragen sich schon, warum ausge-
rechnet sie den wohl größten Bei-
trag zur Haushaltssanierung leisten 
sollen. Diese einseitige Belastung 
ist nicht gerecht.

K o M M e n t a r

 haushaltssanierung 
auf Kosten der  gKv

»die GKV-überschüsse sind 
das Geld der Versicherten 
und keine Spielmasse für die 
haushaltspolitiker.«
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d
ie Qualität der medizinischen Behandlung ist für die Pa-
tienten das entscheidende Kriterium bei der Suche nach 
einem geeigneten Krankenhaus. In der bisherigen Kran-
kenhausplanung dagegen gehört die Qualität nicht zu den 

Entscheidungskriterien bei der Aufnahme bzw. für den Verbleib ei-
ner Klinik im Krankenhausplan. Dieser Widerspruch muss dringend 
aufgehoben werden. Das fordern die Ersatzkassen. Die derzeit gel-
tenden Planungskriterien wie Krankenhaushäufigkeit, Verweil-
dauer, Bettennutzung und Einwohnerzahl sollen um den Parame-
ter Qualität ergänzt werden.

Ergebnisse der Qualitätssicherung berücksichtigen

Eine wichtige Rolle in diesem Reformprozess spielt der Gemein-
same Bundesausschuss (G-BA) und zwar bei der Erarbeitung pla-
nungstauglicher Qualitätsindikatoren und -kriterien. Der G-BA hat 
bereits Qualitätsindikatoren festgelegt, mit deren Hilfe die Qualität 
von fast 20 Prozent der Leistungen in den deutschen Krankenhäu-
sern gemessen wird. Die Kliniken verfügen über reichlich Erfahrun-
gen mit der Qualitätssicherung. Doch paradoxerweise fließen die 
Ergebnisse aus diversen Qualitätssicherungsverfahren im Kranken-
haus nicht in den Planungsprozess auf Landesebene ein.

Die Schaffung von bundesweiten Kriterien im Krankenhausbe-
reich kann gelingen. Dafür sprechen auch die Erfahrungen im am-
bulanten Sektor. Hier wurden bundesweite Bedarfsplanungsricht-
linien aufgestellt, die in den Regionen umgesetzt werden.

Der Gemeinsame Bundesausschuss soll nicht nur neue Quali-
tätskriterien und -indikatoren formulieren, sondern muss den ge-
setzlichen Auftrag erhalten, die Ergebnisse der Qualitätssicherung 
so aufzubereiten, dass diese in den Prozess der Krankenhauspla-
nung überführt werden können.

Qualität als Reformhebel

Qualität als Kriterium der Krankenhausplanung kann und soll zu 
einem wichtigen Hebel bei der Umgestaltung der Krankenhaus-
landschaft werden. Gute Qualität muss sich lohnen. Daher sollen 
die Krankenkassen künftig die Möglichkeit erhalten, mit den Kran-
kenhäusern, die nachweislich eine überdurchschnittliche Qua-
lität bieten, Selektivverträge zu schließen, die darauf abzielen, 

Spezialisierung der Kliniken weiter zu fördern. Dagegen müssen 
die Krankenhäuser, die im Rahmen der Qualitätssicherungsver-
fahren dauerhaft eine nachweislich schlechte Qualität aufweisen, 
von der Versorgung ausgeschlossen werden.

Verbindliche Mindeststandards bei der Qualität können auch 
dabei helfen, die Mengenausweitung medizinischer Leistungen 
im Krankenhaus besser in den Griff zu bekommen. Eine stärkere 
Qualitätsorientierung ist auch ein gutes Mittel gegen solche Fehl-
entwicklungen wie Doppeluntersuchungen, Mehrfachoperationen 
oder wiederholte Krankenhauseinweisungen.

Schlechte Qualität ist auszuschließen

Gute Qualität in der medizinischen Versorgung hat ihren Preis. 
Schlechte Qualität schadet den Patienten und geht zu Lasten der 
Beitragszahler in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Ange-
sichts der knappen Finanzmittel, der demografischen Entwicklung 
und des medizinischen Fortschrittes darf schlechte Qualität nicht 
nur schlechter bezahlt werden, sondern sollte generell aus der me-
dizinischen Versorgung verschwinden.  

FOTO  techniker Krankenkasse
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Qualität als Kriterium  
der Krankenhausplanung
die Ersatzkassen begrüßen die absicht der Bundesregierung, den  
Krankenhausbereich zu reformieren und dabei Qualität als eigenständiges  
Kriterium der Krankenhausplanung zu etablieren.
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Selbstverwaltung stärken 
Sozialwahl reformieren
die selbstverwaltete Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zeigt sich  
als ein krisensicheres und leistungsfähiges Zukunftsmodell. Sie steht  
für Solidarität und eine bedarfsgerechte, versichertennahe und wirtschaftliche  
Versorgung.

d
ie soziale Selbstverwaltung in 
der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung ist ein Kernelement 
der auf Subsidiarität basieren-

den Demokratie in der Bundesrepublik 
Deutschland und ein prägender Bestand-
teil der Mitbestimmung der Versicher-
ten und Beitragszahler. Permanente 
Aufgabe der Vertreter der sozialen Selbst-
verwaltung in der GKV ist es, einen Aus-
gleich herbeizuführen zwischen den 
 berechtigten Interessen der Versicher-
ten, die auf ausreichende und hochwerti-
ge Leistungen ihrer Krankenkasse ange-
wiesen sind, und den ebenso berechtigten 
Interessen der Beitragszahler an einer 
wirtschaftlichen und sparsamen Mittel-
verwendung. Auf diesem Weg gelingt 
es dem selbstverwalteten Gesundheits-
wesen in Deutschland im Vergleich zu 
rein marktwirtschaftlich oder rein staat-
lich gelenkten Systemen in anderen Län-
dern, eine weitaus hochwertigere und 
zugleich wirtschaftlichere medizinische 
Versorgung für ihre Bürger zur Verfügung 
zu stellen.

Das historisch gewachsene System 
der sozialen Selbstverwaltung ist durch 
politische Reformen regelmäßig mo-
dernisiert worden. Nach Auffassung 
der Ersatzkassen soll dieser Weg wei-
ter beschritten werden, um die soziale Selbst- 
verwaltung zukunftsfest zu machen. Sie 
befürworten eine weitere Modernisie-
rung der sozialen Selbstverwaltung und 
der Sozialwahlen und stellen in einem 
Positionspapier ihre Vorschläge für eine 
solche Reform dar.

Entscheidungsspielraum ausbauen

Die Ersatzkassen plädieren für die Stär-
kung des Selbstverwaltungsprinzips. Im 
Rahmen der sozialen Selbstverwaltung 
wird sichergestellt, dass die Versicher-
ten und Beitragszahler an den Entschei-
dungen der Krankenkassen und ihrer 
Organisationen beteiligt sind. Die Mit-
wirkung der Betroffenen ist durch die So-
zialwahlen demokratisch legitimiert und 
sichert praxisgerechte, ökonomisch ver-
tretbare und gesellschaftlich akzeptier-
te Entscheidungen. Um diese wichtigen 
Funktionen auch in Zukunft erfüllen zu 
können, darf der Handlungsspielraum 
der Selbstverwaltung nicht weiter einge-
schränkt werden. Stattdessen sollte ihr 

Verantwortungsbereich ausgebaut wer-
den, indem zum Beispiel die Beitrags-
sätze der Krankenkassen wieder selbst-
ständig und kassenindividuell durch ihre 
Verwaltungsräte festgesetzt werden.

Überzeugende politische und gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen sind 
eine wichtige Voraussetzung dafür, die 
Mitarbeit in der ehrenamtlichen Selbst-
verwaltung attraktiv zu gestalten und 
ein möglichst großes Interesse an einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit in der Selbst-
verwaltung zu wecken. Dafür sind Maß-
nahmen zur besseren Vereinbarkeit von 
Ehrenamt und Beruf zu ergreifen. Die Er-
satzkassen fordern, den gesetzlichen An-
spruch auf Arbeitsfreistellung unter Fort-
zahlung der Bezüge zu stärken. Darüber 

diE FühRunGSRiEGE dER VdEK-SElBStVERwaltunG:  der verbandsvorsitzende christian zahn (3. v. l.) und 
seine Stellvertreter hansjürgen Schnurr, holger langkutsch und dieter F. Märtens (v. l. n. r.).
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hinaus sind angemessene Entschädi-
gungsregelungen sowie akzeptable steu-
erliche Rahmenbedingungen notwendig. 
Die Forderung nach mehr Weiterbil-
dungsmöglichkeiten wird von den Ersatz-
kassen unterstützt.

Die Ersatzkassen unterstützen das 
Ziel, dass die Verwaltungsräte der Kran-
kenkassen die verschiedenen Bevölke-
rungsanteile unter ihren Mitgliedern 
möglichst weitgehend widerspiegeln, 
um ihre Interessen möglichst vollständig 
vertreten zu können. Aus ihrer Sicht soll-
te der Gesetzgeber verschiedene Varian-
ten für die Einführung einer Frauenquote 
prüfen, um den Frauenanteil in allen Ver-
waltungsräten der Krankenkassen nach-
haltig anzuheben.

Prinzip der urwahlen stärken

Die Ersatzkassen sprechen sich dafür aus, 
auch zukünftig an der demokratischen Le-
gitimation der sozialen Selbstverwaltung 
durch Sozialversicherungswahlen fest-
zuhalten und dabei das Prinzip der de-
mokratischen Urwahlen zu stärken. Die 
demokratischen Beteiligungsrechte der 

Kassenmitglieder dürfen nicht beschnit-
ten werden. Bei den Ersatzkassen werden 
die Sozialwahlen traditionell als Urwah-
len durchgeführt.

Wahlen ohne Wahlhandlung, die so-
genannten „Friedenswahlen“, werden 
insbesondere auf der Seite der Versi-
cherten in der öffentlichen Diskussion 
hinterfragt. Die Ersatzkassen schlagen 
vor, das Instrument als solches einer kri-
tischen Überprüfung zu unterziehen und 
konkrete Maßnahmen zur Förderung von 
Urwahlen zu ergreifen. Eine grundsätzli-
che Abschaffung der Wahlen ohne Wahl-
handlung halten die Ersatzkassen aller-
dings nicht für sinnvoll.

Bei der Durchführung von Urwah-
len entstehen den Krankenkassen hö-
here Kosten je Versicherten als bei der 
Durchführung von Wahlen ohne Wahl-
handlung. Im Wettbewerb werden sie da-
mit gegenüber Krankenkassen, die Wah-
len ohne Wahlhandlung durchführen, 
schlechter gestellt. Zur Stärkung des So-
lidarprinzips und der demokratischen Be-
teiligungsrechte der Versicherten in der 
GKV sollten die durch die Sozialwahlen 
entstehenden Kosten gleichmäßig auf 

die Solidargemeinschaft der GKV verteilt 
werden. Für Kassen, die bisher traditio-
nell Wahlen ohne Wahlhandlung durch-
geführt haben, könnte dies ein weiterer 
Anreiz sein, in Zukunft Urwahlen durch-
zuführen.

Einführung von Online-wahlen

Die Ersatzkassen sehen Online-Wahlen 
als einen geeigneten Weg an, neue Wäh-
lerschichten für eine Teilnahme an den So-
zialwahlen zu gewinnen. Sie sprechen sich 
dafür aus, zusätzlich zur Briefwahl Online-
Wahlen bei den Sozialwahlen zu ermög-
lichen und fordern den Gesetzgeber dazu 
auf, umgehend einen entsprechenden ge-
setzlichen Rahmen dafür zu schaffen.

Umfrageergebnisse bestätigen, dass 
sich vor allem diejenigen Versicherten an 
den Sozialwahlen beteiligen, die viel über 
die Arbeit der sozialen Selbstverwaltung 
wissen. Die Ersatzkassen informieren ihre 
Versicherten daher im Verlauf der gesam-
ten Sozialwahlperiode durch ihre Interne-
tauftritte und in den Mitgliederzeitschrif-
ten über das vielfältige Engagement und 
die Entscheidungen der Selbstverwaltung 
der Krankenkassen. Um die Wahlberech-
tigten in Zukunft noch besser über die Ar-
beit ihrer Selbstverwaltungsvertreter zu 
informieren, stehen die Ersatzkassen al-
len Vorschlägen offen gegenüber, die die 
Transparenz gegenüber den Versicherten 
weiter verbessern können.

Nach Auffassung der Ersatzkassen 
sollten zudem alle im Ausland wohnen-
den Mitglieder an den Sozialwahlen teil-
nehmen dürfen. Die aktuellen Beschrän-
kungen für bestimmte Mitgliedergruppen, 
die sich nach dem Wohnortstaat der Mit-
glieder richten, halten die Ersatzkassen 
nicht mehr für zeitgemäß. Unter Berück-
sichtigung der ansonsten geltenden ge-
setzlichen Voraussetzungen, wie zum 
Beispiel dem Wahlrecht ab 16 Jahren und 
der Wählbarkeit ab 18 Jahren, sollte eine 
entsprechende gesetzliche Regelung ge-
prüft werden, um allen im Ausland woh-
nenden Mitgliedern das Wahlrecht ein-
zuräumen.  diE MitGliEdERVERSaMMlunG  ist das vdek-parlament

FOTO  Sibylle M
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Klinische Krebsregister  
in Bayern
Seit einem Jahr ist das Krebsfrüherkennungs- und Registergesetz in 
Kraft. Ziel des Gesetzes ist es, bundesweit flächendeckend klinische 
Krebsregister (KKR) auf- und auszubauen. in Bayern wurde dieses Ziel 
bereits vor dem inkrafttreten des Gesetzes erreicht.

i
m Freistaat erfassen bereits seit dem 
1. Januar 2002 sechs klinische Krebs-
register (Tumorzentrum Regensburg, 
Tumorregister München, Tumorzent-

rum Oberfranken, Tumorzentrum Erlan-
gen-Nürnberg, Tumorzentrum Würzburg, 
Tumorzentrum Augsburg) Daten über die 
Krebserkrankungen aus allen Landkrei-
sen und kreisfreien Städten. Diese regio-
nalen Strukturen gelten ab dem 1. Januar 
2014 als klinische Krebsregister im Sinne 
des neuen Gesetzes.

Laut dem Gesetz werden die Betriebs-
kosten der KKR von den gesetzlichen 
Krankenkassen finanziert, die eine fall-
bezogene Pauschale in Höhe von 119 Euro 
je Neuerkrankungsdokumentation, soge-
nannte Krebsregisterpauschale, bezahlen. 
Hinzu kommt die Meldevergütung, die für 
vollständige Meldungen durch die jewei-
ligen Leistungserbringer zu erstatten ist. 
Auf deren konkrete Höhe haben sich der 
GKV-Spitzenverband, die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft und die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung noch nicht ver-
ständigt. Schätzungsweise werden sich 
die Ausgaben der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) für klinische Krebs-
register bundesweit auf fast 59 Millionen 
Euro belaufen.

Um die Krebsregisterpauschale zu er-
halten, müssen die KKR bestimmte För-
derkriterien erfüllen, die vom GKV-Spit-
zenverband aufgestellt werden. Die 
Förderkriterien regeln die organisatori-
schen und technischen Aspekte der Über-
mittlung von Abrechnungsdaten zwischen 
den KKR und den Krankenkassen. Dadurch 

soll ein Mindestmaß an Qualität der KKR 
und deren Daten garantiert werden, so 
dass eine Nutzung der Daten im Sinne des 
Gesetzes bundesweit möglich ist.

Die Förderkriterien sind erst ab dem 1. 
Januar 2018 verbindlich. In der Übergangs-
phase bis dahin tragen die Krankenkassen 
die Betriebskosten der klinischen Krebs-
register unabhängig von der Erfüllung der 
Förderkriterien, aber unter der Vorausset-
zung, dass ein KKR von dem Bundesland 
für ein festgelegtes Einzugsgebiet als zu-
ständig bestimmt worden ist.

Zudem haben die Krankenkassenver-
bände eine ergänzende Vereinbarung 
getroffen bezüglich der elektronischen 
Abrechnung der registrierten Erkran-
kungsfälle. Diese ist ab dem 1. Januar 2015 
vorgesehen.

Bayern ist das erste Bundesland, in 
dem die Übergangsabrechnungsregeln 
umgesetzt werden. In anderen Bundeslän-
dern sind entweder noch keine klinischen 
Krebsregister etabliert oder die vorhan-
denen Strukturen noch nicht im Sinne des 
Gesetzes angepasst wurden.

Der Verband der Ersatzkassen hat sich 
gemeinsam mit der AOK Bayern und der 
Knappschaft mit den bayerischen KKR da-
rauf verständigt, diese bis zur Einführung 
der elektronischen Abrechnung mit pau-
schalierten Abschlagszahlungen, jeweils 
fällig zum Quartalsende, zu finanzieren. Mit 
dieser unbürokratischen und nahtlosen Fi-
nanzierungslösung sind eine reibungslose 
Tätigkeit der sechs bayerischen klinischen 
Krebsregister und die Kontinuität der Doku-
mentation gesichert.  

Der seit Jahren anhaltende Zuwachs 
bei den zugelassenen Ärzten in Bay-
ern ist ungebrochen. Nach Angaben 
der Bayerischen Landesärztekammer 
waren am Jahresende 2013 25.321 Ärz-
te ambulant und 27.918 stationär im 
Freistaat beschäftigt. Im Zeitraum von 
2008 bis 2013 wuchs die Zahl der am-
bulant tätigen Ärzte um +6,05 Prozent 
und die der stationär tätigen um sage 
und schreibe 20,87 Prozent. In beiden 
Bereichen wurde 2013 ein Rekordzu-
wachs seit 2008 verzeichnet: +1,55 
Prozent im ambulanten und +4,70 
Prozent im stationären Sektor.
Die bayerische Bevölkerung, um de-
ren medizinische Versorgung sich die 
Ärzte kümmern, stagnierte im genann-
ten Zeitraum bei rund 12,5 Millionen. 
Zwischen der Zahl der Einwohner in 
Bayern und der der Ärzte entwickelt 
sich seit Jahren eine Schere, die im-
mer weiter auseinander geht. Es ist 
anzunehmen, dass dieser Trend unter 
den Bedingungen der neuen Bedarfs-
planung bei den niedergelassenen 
Ärzten weiterhin anhält.
Auch die Bezahlung ärztlicher Leis-
tungen in Bayern nimmt im Bundes-
vergleich den ersten Platz ein. Die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
teilte mit, dass bayerische Vertrags-
ärzte 66,56 Euro je Behandlungsfall 
pro Quartal 2012 bekamen. Das ist 
ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber 
dem Jahr 2009.

Ä r z t l i c h e  v e r S o r g u n g

noch nie gab es  
so viele Ärzte im 
Freistaat
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Die Arbeitgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bay-
ern und die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns haben 
den Honorarvertrag 2014 geschlossen. Danach steigt die 

morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MVG), die etwa drei Vier-
tel aller vertragsärztlichen Leistungen ausmacht, um 3,1 Prozent 
oder um 120 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Die übri-
gen medizinischen Behandlungen durch Vertragsärzte werden 
nach Einzelleistungen außerhalb des Budgets (EGV) vergütet. Bei 
einem Verhältnis zwischen der MVG und EGV von drei zu eins 
steigt die Gesamtvergütung der bayerischen Ärzte um 2,5 Prozent. 
Dabei ist die Mengenentwicklung der EGV-Leistungen, die außer-
halb des Budgets gezahlt werden, noch nicht berücksichtigt.
Das Finanzvolumen für förderungswürdige Leistungen wurde ge-
genüber 2013 um vier Millionen auf 17 Millionen Euro angehoben. 
Damit werden Zuschläge für bestimmte haus- und fachärztliche 
Leistungen wie beispielsweise Psychiatrische und Psychothera-
peutische Gesprächsleistungen, Schmerztherapie oder dringende 
Besuche in Heimen finanziert. Außerdem werden mit diesen Mit-
teln einige MGV-Leistungen wie Onkologie sowie die Polysomno-
graphie finanziell gestützt.

Für das Jahr 2014 haben die Arbeitsgemeinschaft der Kran-
kenkassenverbände in Bayern, der Verband der privaten 
Krankenversicherung und die Bayerische Krankenhausge-

sellschaft einen Landesbasisfallwert in Höhe von 3.188 Euro ver-
einbart. Der abzurechnende Landesbasisfallwert erhöht sich da-
mit um 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Diese Erhöhung stellt den bayerischen Krankenhäusern 2014 ein 
Gesamtausgabenvolumen von über 9,4 Milliarden Euro in Aus-
sicht. Das sind rund 260 Millionen Euro mehr als im Jahre 2013. 
Die Erhöhung des Landesbasisfallwertes wurde von einer Rei-
he von Förder- und Finanzierungsmaßnahmen flankiert. Dazu 
gehören unter anderem ein Versorgungszuschlag, die Berück-
sichtigung der Tariferhöhungen und die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Hygiene. Dadurch haben sich die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen für die 329 Akutkliniken im Freistaat er-
heblich und nachhaltig verbessert.
Seit der erstmaligen Verhandlung des Landesbasisfallwertes im 
Jahr 2005 ist der Wert von 2.710,50 auf nunmehr 3.188,00 Euro 
gestiegen. Dies entspricht einem Plus von über 17 Prozent.

v e r t r Ä g e

Ärztliche honorare 2014

l a n d e S B a S i S F a l l W e r t

260 Millionen euro mehr  
für die Krankenhäuser in Bayern

Im Rahmen der kassenartenübergreifenden Förderung leistet 
der Verband der Ersatzkassen in Bayern jedes Jahr einen ge-
wichtigen Beitrag zur Stärkung und Weiterentwicklung der 

gesundheitsbezogenen Selbsthilfe. Gefördert wird die Tätigkeit 
von Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbst-
hilfekontaktstellen. Auch im Jahr 2013 gab der vdek zu diesem 
Zweck erneut 5,28 Prozent mehr Geld aus als im Vorjahr – ins-
gesamt 839.000 Euro.
Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass die örtlichen Selbst-
hilfegruppen, der wesentliche und wichtigste Teil der Selbsthil-
febewegung, einen kräftigen Zuwachs der Förderung 2013 erleb-
ten. Sie erhielten vom vdek einen Zuschuss in Höhe von 209.500 
Euro. Das ist ein Plus von fast 22 Prozent gegenüber 2012. Das 
Fördergeld ging direkt an die Selbsthilfegruppen als institutio-
nelle oder Projektförderung. Indirekt wurde die örtliche Ebene 
der Selbsthilfe mit 141.000 Euro (Plus 3,87 Prozent zum Vorjahr) 
vom vdek unterstützt. Dieses Geld erhielten 12 Runde Tische in 
Bayern, die eine unbürokratische und effiziente Gruppenförde-
rung ermöglichen.
Der vdek förderte die bayerischen Selbsthilfeorganisationen 
2013 pauschal mit 106.500 Euro. Das ist weniger als 2012, da so-
wohl die Zahl der Förderanträge als auch das beantragte För-
dervolumen Jahr zurückgegangen waren. Der Förderung der 
Selbsthilfeorganisationen erfolgte nach Bedarf und ohne Kür-
zung der förderwürdigen Anträge.
Die Selbsthilfekontaktstellen erhielten vom vdek im Jahr 2013 
mehr als 362.000 Euro als pauschale Förderung. Das entspricht 
einem Zuwachs von 3,57 Prozent gegenüber 2012. Die Projekt-
förderung der Selbsthilfekontaktstellen war zurückgegangen. 
Die Gründe dafür sind die gleichen wie bei der Förderung der 
Selbsthilfeorganisationen. Insgesamt belief sich die Projektför-
derung der Selbsthilfekontaktstellen auf fast 19.800 Euro.

S e l B S t h i l F e

vdek steigert 2013 erneut  
die Förderung

ERnEutE StEiGERunG  der Selbsthilfeförderung durch die ersatzkassen
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Die Gewichte zwischen den Kassen-
arten in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) haben sich in 
den letzten Jahren zugunsten der Er-
satzkassen verschoben. Mehr als 26 
Millionen Menschen, also über 37 
Prozent der Versicherten in Deutsch-
land, sind in einer der sechs Ersatz-
kassen – BARMER GEK, Techni-
ker Krankenkasse, DAK-Gesundheit, 
Kaufmännische Krankenkasse - KKH, 
HEK - Hanseatische Krankenkas-
se, hkk – versichert. Diese und vie-
le weitere gesundheitspolitisch in-
teressante Daten und Fakten liefert 
die 18. Auflage der Broschüre „vdek-
Basisdaten des Gesundheitswesens 
2013/2014“, herausgegeben vom Ver-
band der Ersatzkassen.
In insgesamt fünf Kapiteln (Bevöl-
kerung, Versicherte, Finanzen, Ver-
sorgung, soziale Pflegeversicherung) 
werden neben Finanz- und Versicher-
tendaten auch die jeweiligen Leis-
tungserbringerbereiche (z. B. Ärzte, 
Krankenhäuser, Heil- und Hilfsmit-
tel) mit ausführlichen Strukturdaten 
beleuchtet. Ergänzt werden sie durch 
Angaben zur Bevölkerung und zum 
demografischen Wandel sowie durch 
weitere volkswirtschaftliche Daten.
Alle Darstellungen der Broschü-
re können von der vdek-Webseite 
(http://www.vdek.com/presse/daten.
html) im JPG-Format heruntergeladen 
werden. Mit Hilfe eines QR-Codes, 
der auf der Broschüre aufgedruckt ist, 
können zudem alle Darstellungen di-
rekt auf mobile Endgeräte (Smart-
phones und Tablets) von der vdek-
Webseite abgerufen werden. Die 
Printausgabe der Broschüre kann un-
ter basisdaten@vdek.com oder Fax: 
030 / 2 69 31 - 29 15 bestellt werden.

Die diesjährige Themenschwerpunkt-
aktion des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Gesundheit und Pfle-

ge startet unter dem Motto „Diabetes 
bewegt uns!“ am 16. Mai 2014. Ihr Ziel ist 
es, das Bewusstsein der breiten Öffent-
lichkeit zu sensibilisieren und zu zeigen, 
dass Diabetes durch eine gesunde Lebens-
weise wirksam vorgebeugt werden kann. 
Diese Botschaft richtet sich an die gan-
ze Bevölkerung. Den Risikogruppen wie 
Menschen mit Übergewicht oder Schwan-
gere soll bewusst gemacht werden, dass 
möglichst frühe Diagnose für die Präventi-
on und Behandlung von Diabetes von gro-
ßer Bedeutung ist. Und den Erkrankten 
soll deutlich gemacht werden, dass sich 
durch gute Therapie und Selbstmanage-
ment Spätschäden von Diabetes vermei-
den und Lebensjahre gewinnen lassen.
Die Ersatzkassen sind bei der Jahres-
schwerpunktaktion aktiv dabei.

J a h r e S S c h W e r p u n K t a K t i o n

diabetes bewegt uns!
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S t a t i S t i K

vdek-Basisdaten des 
gesundheitswesens 
2013/2014Der Krankenhaus Rating Report er-

scheint jährlich, analysiert Bilanzen 
und wirtschaftliche Lage deutscher 
Krankenhäuser und bietet empirisch 
abgesicherte Erkenntnisse über die 
Entwicklung des Krankenhausmark-
tes. Er sucht nach Erfolgsfaktoren für 
Krankenhäuser, widmet sich der Fra-
ge, wie die Krankenhausversorgung 
in Regionen mit schrumpfender Be-
völkerung und rückläufigen Ressour-
cen gewährleistet werden kann, und 
diskutiert Konsequenzen für Kran-
kenhäuser aus der Konsolidierung 
auf der Krankenkassenseite.

augurzky, Krolop, hentschker, 
pilny, Schmidt 
Krankenhaus rating report 2013 
– Krankenhausversorgung 
zwischen euro-Krise und Schul-
denbremse 
2013, 216 S., € 298,95, 
medhochzwei verlag, heidelberg

Krankenhäuser haben nur begrenzte 
Möglichkeiten, auf die Preise für 
ihre Leistungen Einfluss zu nehmen. 
Umso bedeutsamer ist es für sie, 
die Patientenzahlen in ökonomisch 
attraktiven, planbaren Leistungsseg-
menten zu steigern, um dadurch den 
Umsatz zu erhöhen. Die Fallzahlen 
im Krankenhaus nehmen seit Jahren 
konstant zu – allerdings je nach 
Krankheit und Behandlungsbereich 
in unterschiedlichem Ausmaß. Wel-
che Gründe verbergen sich hinter 
diesem Phänomen? Namhafte Auto-
ren beantworten relevante Fragen 
zur Mengenentwicklung.

Klauber, geraedts, Friedrich, 
Wasem (hg.) 
Krankenhaus-report 2013 – 
Mengendynamik: mehr Menge, 
mehr nutzen? 
2013, XXii, 542 S., € 54,95, 
Schattauer verlag, Stuttgart
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Wirtschaftslage der 
Krankenhäuser

Mengenentwicklung 
im Krankenhaus
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